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Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Kehl, 
sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Ortsgemeinderates,  
 
die wesentlichen Anregungen der Fachplanungsträger und Verbände aus den Verfahren ge-
mäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Ortsgemeinderat zu 
bewerten, abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten.  
 
Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (2) BauGB  
1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach – Amt Bauen und Umwelt, Untere Bauaufsichts-

behörde, Bad Kreuznach, Schreiben vom 15.07.2020 
2. Untere Naturschutzbehörde 
3. Untere Wasserbehörde 
4. Untere Denkmalschutzbehörde 
5. Abfallwirtschaftsbetrieb 
6. Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan, Bad Sobernheim, Schreiben vom 

08.07.2020 
7. LBM Landesbetrieb Mobilität, Bad Kreuznach, Schreiben vom 02.07.2020 
8. SGD Nord, Struktur- und Genehmigungsdirektion, Koblenz, E-Mail vom 13.07.2020 
9. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Mainz, E-Mail vom 

18.07.2020 
10. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz, Fax vom 15.07.2020 
11. Deutsche Bahn AG, Frankfurt, Abteilung Immobilien, Schreiben vom 13.07.2020 
12. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Trier, E-Mail vom 

29.06.2020 
13. Westnetz GmbH, Idar-Oberstein, Schreiben vom 25.06.2020 
14. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Gemeinden 

ohne Anregungen oder Bedenken 
 
II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 

BauGB 
1. Anonym, Staudernheim, Schreiben vom 09.07.2020 

 
III. Stellungnahmen aus den Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 
 keine 
 
Die Stellungnahmen werden zunächst zusammengefasst (kursiv gedruckt), danach erfolgt die 
Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag ein.  
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Den Abwägungs- und Beschlussvorschlägen ist eine Kopie des jeweiligen Anschreibens des 
Trägers öffentlicher Belange, bzw. des Bürgers angefügt. 
 
 
Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 
Büro für Städtebau und Umweltplanung 
 
 
i.A. Kai Schad/cm 
B. Eng. Landschaftsarchitektur 
Boppard-Buchholz, November 2020 
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I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (2) BauGB 

 
1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Bauaufsichtsbehörde, Salinenstraße 

47, 55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 15.07.2020  
 
Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Bauaufsichtsbehörde, wird folgende Stel-
lungnahme abgegeben: 
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Die Kreisverwaltung macht folgende Eingaben: 
A 

1. Zwingender Hinweis auf den Verdacht des Vorliegens schädlicher Bodenveränderun-
gen. 

2. Ergänzung der Verfahrensvermerke auf der Planurkunde erforderlich. 
3. Separate Ausfertigung von Planurkunde und Textfestsetzungen. 
4. Dokumentation der Aufhebung der Bestandsbebauungspläne im Änderungsbereich. 
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5. Empfehlung einer nachrichtlichen Darstellung der Planung zur Förderung der Ver-
ständlichkeit. 

 
B 

1. Unvollständigkeit der offengelegten Unterlagen (Schalltechnisches Gutachten). 
2. Ergänzung erforderlich, wo die DIN einsehbar ist. 
3. Erneute Offenlage erforderlich. 
4. Die Legende ist bezüglich der Nutzungsgrenzen anzupassen (Höhenfestsetzungen, 

nicht Nutzungen). 
 
C 

1. Bemaßung der Geh-/ und fahrrechte, Benennung der Rechtsgrundlage im Rahmen der 
Festsetzungen. 

2. Aufzählung möglicher Nebenanlagen zum Verständnis, Empfehlung unterirdische An-
lagen zuzulassen. 

3. Präzisierung der Festsetzungen zu Stellplätzen, Garagen und Carports. 
4. Präzisierung der Festsetzungen zu Immissionsschutzmaßnahmen. 
5. Empfehlung zur Erhöhung der erforderlichen Stellplätze. 

 
D 
Empfehlung Steingärten auszuschließen und eine gärtnerische Nutzung festzusetzen. 
 
Abwägung: 

A 
1. Ein Umwelttechnischer Bericht vom 01.10.2020 kommt zu dem Ergebnis, dass keine 

Nachweise von Pflanzenschutzmitteln im gewählten Parameterumfang vorliegen. In 
einer Bodenprobe werden erhöhte Nickelwerte nachgewiesen, welche jedoch den 
Prüfwert von 100 mg/kg einhalten. Der umwelchttechnsiche Bericht wird vor der 
erneuten Offenlage mit den zuständigen Behörden abgestimmt.  

2. Die Verfahrensvermerke werden für die Veröffentlichung ergänzt. 
3. Die Textfestsetzungen und Hinweise werden zur Veröffentlichung auf der Planurkunde 

ergänzt. 
4. Eine Klarstellung, dass die 2. Änderung des Bebauungsplans zu einer Aufhebung des 

bisher rechtsgültigen Bebauungsplans führt, wird zum nächsten Verfahrensschritt 
ergänzt. 

5. Eine nachrichtliche Darstellung der Planung erfolgt im Rahmen der Veröffentlichung. 
Diese hat keinen verpflichtenden Charakter, da es sich nicht um einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben—und Erschließungsplan handelt. 

 
B 

1. Es erfolgt eine verkürzte erneute Offenlage, um die Unterlagen allgemein zugänglich 
zu machen und Eingaben zu diesen zu ermöglichen. 

2. Der Ort zur Einsicht von Normen etc. wird zum nächsten Verfahrensschritt zum besse-
ren Verständnis und aus Gründen der Rechtssicherheit ergänzt. 

3. Vgl. 1. 
4. Das Planzeichen 15.14 beschreibt „Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von 

Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebie-
tes“1. Die Höhe ist ein maß der baulichen Nutzung, daher ist eine Trennung der Ord-
nungsbereiche entsprechend angemessen. 

                                                
1 Vgl. auch https://openjur.de/u/149886.html 
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C 

1. Eine Bemaßung der einzelnen Rechte ist sinnvoll und wird zum nächsten verfahrens-
schritt ergänzt. Die Rechtsgrundlage zur Befristung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist 
bereits in den Festsetzungen enthalten, kann aber zusätzlich noch in der Überschrift 
ergänzt werden. Dies erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt. 

2. Eine Klarstellung zu Nebenanlagen ist sinnvoll und wird zum nächsten Verfahrens-
schritt in der Begründung ergänzt. 

3. Eine Anpassung der Festsetzungen, um überdachte Stellplätze unmittelbar angren-
zend an die Erschließungsstraße zuzulassen entspricht nicht dem planerischen Willen. 
Ziel ist es, den Vorgartenbereich nach Möglichkeit von größeren baulichen Anlagen 
freizuhalten. Die Begründung wird dabei zum nächsten Verfahrensschritt um Definitio-
nen von „Garage“ etc. in der Begründung ergänzt. 

4. Präzisierung der Festsetzungen zu Immissionsschutzmaßnahmen. 
5. Eine Erhöhung der erforderlichen Stellplätze auf 2,0 erfolgt zum nächsten Verfahrens-

schritt. 
 
D 
Die Gemeinde wünscht explizit nicht den Ausschluss von sogenannten Steingärten. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Eingaben werden zur Kenntnis genommen. Änderungen werden entsprechend der 
Abwägungen zum nächsten Verfahrensschritt (erneute Offenlage) bzw. zur Veröffentlichung 
vorgenommen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

Einstimmig 
mit 

Stimmen- 
mehrheit 

ja nein Enthaltungen 
laut Beschluss- 

vorschlag 

 x 11 0 3  
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2. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Naturschutzbehörde, Salinenstraße 47, 
55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 15.07.2020  

 
Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Naturschutzbehörde, wird folgende Stel-
lungnahme abgegeben: 
 

 
Abwägung: 

Es bestehen allgemein keine Bedenken. Bei den in den Hinweisen beschriebenen Ameisen 
handelt es sich um einen Übertragungsfehler, es sind keine entsprechenden Vorkommen 
vorhanden. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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3. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde, Salinenstraße 47, 
55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 15.07.2020  

 
Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde, wird folgende Stellung-
nahme abgegeben: 
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Die Untere Wasserbehörde macht folgende Eingaben: 

1. Beeinträchtigung der natürlichen Wasserführung liegt vor, Rückhaltung vor Ableitung 
von Wasser. 

2. Grundwasserneubildung bleibt bei Rückhaltung von Oberflächenwasser weitgehend 
erhalten. 

3. Minimierung der Versiegelung, verweis auf das Wasserhaushaltsgesetz zum Umgang 
mit Oberflächenwasser: Versickerung > Rückhaltung > Einleitung. 

4. Alle vorgenannten Punkte sind als Hinweise zu verstehen. 
5. Verweis auf Stellungnahme der SGD bzgl. Altlastenverdachtsfläche. 
6. Empfehlung zu Bauweise gegen Wassereintritte. 
7. Empfehlung von Zisternen zur Brauchwassernutzung. 
8. Risikogebiet Überschwemmung ist im Bebauungsplan zu vermerken. 
9. Hinweis auf angepasste Bauweise in Risikogebieten Überschwemmung. 
10. Heizölverbraucheranlagen seien in Risikogebieten Überschwemmung nicht zulässig, 

sofern Alternativen bestehen oder nicht hochwassersicher errichtet werden. 
11. Keine Betroffenheit von Trinkwasserschutzzonen. 
12. Sicherstellung Abwasserbeseitigung hat über Anschluss an die öffentliche Kanalisation 

zu erfolgen. 
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Abwägung: 

1. – 4. Haben einen Hinweischarakter. Eine veränderte Regenrückhaltung ist im 
Plangebiet nicht vorgesehen, die Versiegelung wird insgesamt reduziert. 

5. Ein Umwelttechnischer Bericht vom 01.10.2020 kommt zu dem Ergebnis, dass keine 
Nachweise von Pflanzenschutzmitteln im gewählten Parameterumfang vorliegen. In 
einer Bodenprobe werden erhöhte Nickelwerte nachgewiesen, welche jedoch den 
Prüfwert von 100 mg/kg einhalten. Der umwelchttechnsiche Bericht wird vor der 
erneuten Offenlage mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 

6. Eingaben zur baulichen Ausführung können im Rahmen der Bauleitplanung nicht 
berücksichtigt werden, sind aber für die Bauherren relevant und werden daher in den 
Hinweisen zum nächsten Verfahrensschritt berücksichtigt. 

7. Eine Nutzung des Oberflächenwassers ist sinnvoll, kann jedoch explizit nicht im 
Rahmen der Bauleitplanung geregelt werden. 

8. Die Lage in einem Risikogebiet ist in der Begründung vermerkt, sollte jedoch in der 
Planurkunde ebenfalls ergänzt werden. 

9. Die Hinweise sind, der Vollständigkeit halber, um entsprechende Eingaben zur 
angepassten Bauweise in Überschwemmungsrisikogebieten zum nächsten 
Verfahrensschritt zu ergänzen. 

10. Die Hinweise sind, der Vollständigkeit halber, um entsprechende Eingaben zu 
Ölheizungen in Überschwemmungsrisikogebieten zum nächsten Verfahrensschritt zu 
ergänzen. 

11. Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen. 
12. Die Schmutzwasserbeseitung wird bereits in der Begründung thematisiert. Eine 

weitere Ausführung ist nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise sind um folgende Punkte zum nächsten Verfahrensschritt zu ergänzen: 

• Empfehlungen zu Bauweisen (Überschwemmung, drückendes Wasser), 
• Ölheizungen in Risikogebieten (Überschwemmung). 

 
Beratungsergebnis: 
 

Einstimmig 
mit 

Stimmen- 
mehrheit 

ja nein Enthaltungen 
laut Beschluss- 

vorschlag 

x      
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4. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Denkmalschutzbehörde, Salinenstraße 
47, 55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 15.07.2020  

 
Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Denkmalschutzbehörde, wird folgende 
Stellungnahme abgegeben: 
 
 

 

 
 
Abwägung: 

Es bestehen keine Bedenken seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde. Ein Beschluss ist 
nicht erforderlich. 
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5. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Abfallwirtschaftsbetrieb, Salinenstraße 47, 
55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 15.07.2020  

 
Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Abfallwirtschaft, wird folgende Stellungnahme 
abgegeben: 
 

 
 
Abwägung: 

Innerhalb des Plangebiets werden keine Straßen festgesetzt, daher können die Hinweise nicht 
berücksichtigt werden. Sollte eine Einfahrt von Entsorgungsfahrzeugen im Rahmen der Aus-
führungsplanung gewünscht werden, so ist dies in deren Rahmen zwischen den Beteiligten zu 
klären. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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6. Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan – Kommunale Betriebe, Poststraße 26, 
55566 Bad Sobernheim, Schreiben vom 08.07.2020 

 
Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan nehmen wie folgt Stellung: 
 
 

 

 
 
Abwägung: 

Die Eingaben betreffen die spätere Bauausführung. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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7. LBM -Landesbetrieb Mobilität, Bad Kreuznach, Schreiben vom 02.07.2020 
 
Der LBM nimmt wie folgt Stellung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der LBM stimmt der vorliegenden Planung nicht zu: 

• Keine vorliegende Straßenplanung, 
• Unzureichende Abstandsfläche zwischen K61 und Baufenster des Plangebiets. 

Es wird angeregt die Erschließung vollständig über die Straße „In den Sechsmorgen“ abzuwi-
ckeln. 
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Abwägung: 

Die Hinweise des Landesbetriebs Mobilität werden zur Kenntnis genommen. Während bereits 
Planungen zu einer internen Erschließung des Gebiets existieren, sind diese nicht endgültig. 
Eine interne Erschließung ist vorgesehen, welche beim Verlassen des Grundstücks in Rich-
tung Kreisstraße K 61 einen Gehweg kreuzt. Dafür wurde der Sichtfeldnachweis gemäß RASt 
06 mit lR=30 m mit Abstand zum Gehwegrand von 3 m mit einer erforderlichen Schenkellänge 
der Sichtfelder auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge von l = 70 m mit einer zulässigen Geschwin-
digkeit von 50 km/h erbracht. 
 
Schleppkurvennachweise sind zum aktuellen Planungsstand nicht erforderlich, da es sich bei 
der Planung um eine private Erschließung handelt, die nicht von Müllfahrzeugen befahren 
wird. Sollte sich dies im Rahmen der weiteren Planung ändern, ist dies zwischen Bauherrin 
und LBM abzustimmen. Abfallbehälter können entsprechend an der Südgrenze des Plange-
biets aufgestellt werden. 
 
Ein Mindestabstand von der privaten Erschließungsstraße zur vorhandenen Gemeindestraße 
„In den Sechsmorgen“ ist laut Regelwerken nicht vorgegeben.   
 
Die Baufenster stellen vollständig den theoretisch möglich überbaubaren Raum dar. Es ist 
unter Beteiligung von Projektierer, LBM, dem Büro Stadt-Land-plus sowie Orts- und Verbands-
gemeinde abzustimmen, wie hier weiter verfahren werden sollte. Eine Zustimmung des LBM 
wird voraussichtlich jedoch nur gegeben werden, wenn eine konkrete Planung festgelegt wird. 
Diese kann allerdings nicht realistisch im Rahmen des Bebauungsplans erfolgen. 
 
Beschlussvorschlag:  
Es ist in einem Gespräch zwischen den Beteiligten zu klären, wie weiter vorgegangen werden 
soll. Ggfs. wird der Bebauungsplan ohne Zustimmung des LBM zur Rechtskraft gebracht und 
die Details der konkreten Erschließung im Rahmen der Baugenehmigung behandelt. Die bis-
lang geplante Erschließung ist auf Grundlage der Regelwerke prinzipiell möglich. 
 
Beratungsergebnis: 
 

Einstimmig 
mit 

Stimmen- 
mehrheit 

ja nein Enthaltungen 
laut Beschluss- 

vorschlag 

x      
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8. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz, E-Mail vom13.07.2020 
 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord nimmt wie folgt Stellung: 
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Die Struktur- und Genehmigungsdirektion weist auf die gesetzlichen Regelungen zur Oberflä-
chenwasser-, sowie Schmutzwasserbeseitigung hin. 
 
Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Wie bereits im Rahmen der Stellungnahme 
der Unteren Wasserbehörde beschrieben, fallen durch die Planung keine zusätzlichen Ober-
flächenwassermengen an, sodass die bestehenden Regelungen ausreichen. Ein Anschluss 
an das örtliche Kanalsystem zur Beseitigung des Schmutzwassers erfolgt. Ein Beschluss ist 
nicht erforderlich. 
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Die SGD Nord weist auf eine Lage von Teilen des Planungsgebiets in einem Risikogebiet für 
Überflutungen hin. Eine angepasste Bauweise wird empfohlen. Die Ergebnisse des örtlichen 
Starkregenkonzeptes der OG Staudernheim seien zu berücksichtigen. 
 
Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Daten zum Starkregenkonzept der OG Stau-
dernheim liegen bislang nicht vor und werden angefragt. Hieraus kann sich theoretisch ein 
Anpassungsbedarf zu den Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben. 
 
Beschlussvorschlag:  
Das Starkregenkonzept der OG Staudernheim wird angefordert, der Bebauungsplan auf even-
tuelle Konflikte geprüft. 
 
Beratungsergebnis: 
 

Einstimmig 
mit 

Stimmen- 
mehrheit 

ja nein Enthaltungen 
laut Beschluss- 

vorschlag 

x      
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Abwägung: 

Es bestehen keine Bedenken. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Die SGD Nord weist auf mögliche Bodenbelastungen resultierend aus dem Betrieb einer Gärt-
nerei hin. Die entsprechenden Bedenken könnten mit einem Gutachten ausgeräumt werden. 
 
Abwägung: 

Ein Umwelttechnischer Bericht vom 01.10.2020 kommt zu dem Ergebnis, dass keine Nach-
weise von Pflanzenschutzmitteln im gewählten Parameterumfang vorliegen. In einer Boden-
probe werden erhöhte Nickelwerte nachgewiesen, welche jedoch den Prüfwert von 100 mg/kg 
einhalten. Der umwelchttechnsiche Bericht wird vor der erneuten Offenlage mit den 
zuständigen Behörden abgestimmt. Sollten Änderungen der Planunterlagen erforderlich wer-
den, werden diese entsprechend eingearbeitet. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise der SGD Nord werden zur Kenntnis genommen. Einem umwelttechnischen Gut-
achten nach bestehen grundsätzlich keine relevanten Bodenbelastungen im Plangebiet. Das 
Gutachten wird vor der erneuten Offenlage mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Sollten 
Änderungen der Planunterlagen erforderlich werden, werden diese entsprechend eingearbei-
tet. 
 
Beratungsergebnis: 
 

Einstimmig 
mit 

Stimmen- 
mehrheit 

ja nein Enthaltungen 
laut Beschluss- 

vorschlag 

x      
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9. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäolo-
gie, Große Langgasse 29, 55116 Mainz, E-Mail vom 18.06.2020 

 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe nimmt wie folgt Stellung: 
 

 
 
Abwägung: 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, aufgrund der Nähe zu einer archäologischen 
Fundstätte wird jedoch auf die Pflicht zu Meldung von Funden hingewiesen. Dies entspricht 
den gesetzlichen Regelungen und wird in den Hinweisen berücksichtigt. Ein Beschluss ist 
nicht erforderlich. 
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10. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz, Fax vom 
15.07.2020 

 
Das Landesamt für Geologie und Bergbau nimmt wie folgt Stellung: 
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Abwägung: 

Es bestehen keine Bedenken. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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10. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte; Frankfurt am Main, Schreiben 
vom 13.07.2020 

 
Die Deutsche Bahn AG nimmt wie folgt Stellung: 
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Die DB AG weist darauf hin, dass ihre Belange durch die Planung nicht gestört werden dürfen. 
Neben dauerhaften Immissionen ausgehend vom Bahngelände, werden außerdem zahlreiche 
Hinweise, die bauliche Ausführung von Anlagen im Umfeld von Bahngeländen, gegeben. 
 
Abwägung: 

Die Geräuschemissionen ausgehend vom Gelände der DB AG werden im Rahmen eines 
Schallgutachtens und daraus resultierenden Festsetzungen berücksichtigt. Die sonstigen Ein-
gaben betreffen die spätere bauliche Ausführung und können nicht im Rahmen der Bauleitpla-
nung berücksichtigt werden. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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11. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH, E-Mail vom 29.06.2020 
 
Die Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH nimmt wie folgt Stellung: 
 

 
 
 
Abwägung: 

Alle im Plangebiet bestehenden Drittleitungen sind mit entsprechenden Leitungsrechten zu-
gunsten der Versorger gesichert. Dies ist der Planurkunde zu entnehmen. Ein Beschluss ist 
nicht erforderlich. 
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13. Westnetz GmbH, Hauptstraße 189, 55743 Idar-Oberstein, Schreiben vom 
25.06.2020 

 
Die Westnetz GmbH nimmt wie folgt Stellung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Westnetz GmbH plant 1,5 m tief in das Plangebiet Rohr für Strom und Kommunikation zu 
legen, Dies sei in den Hinweisen des Bebauungsplans zu berücksichtigen. Ein Gasanschluss 
sei nur bei entsprechendem Auftrag durch die Grundstückseigentümer möglich. 
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Abwägung: 

Die Vorabverlegung von Versorgungsleitungen ist sinnvoll, sie sollte in den Hinweisen ergänzt 
werden. Der Anschluss einer Gasleitung betrifft die spätere bauliche Ausführung und kann 
nicht im Rahmen des Bebauungsplans berücksichtigt werden. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise werden um die Eingabe zu Stromanschlussleitungen und Leerrohren erweitert. 
 
Beratungsergebnis: 
 

Einstimmig 
mit 

Stimmen- 
mehrheit 

ja nein Enthaltungen 
laut Beschluss- 

vorschlag 

x      
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14. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommu-
nen ohne Anregungen oder Bedenken 

 
1. Landwirschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach, Schreiben vom 14.07.2020 
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II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (2) BauGB 

1. Anonym, Schreiben vom 09.07.2020 
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1. Bedenken bezüglich der Baugrenzen in WA1d mit direktem Anschluss an das Grund-
stück 500/2. 

2. Bedenken bezüglich der Gebäudehöhen im Ordnungsbereich WA1d und der Auswir-
kungen auf die Grundstücke 500/1 und 500/2 
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3. Hinweis auf mögliche Kontaminationen im Bereich der Gärtnerei durch Pestizide, Dün-
gemittel und Heizöl und Hinweis auf die Notwendigkeit entsprechender bodenkundli-
cher Untersuchungen. 

 
Abwägung: 

Im Rahmen der Eingaben werden verschiedene Fragen gestellt: 
 

1. Baugrenzen bis an 500/2 im Bereich WA1d. 
Eine Überlagerung von Bestandsbebauungsplan und seiner Änderung zeigt, dass das Grund-
stück 500/2 eine Baugrenze bis an das Plangebiet aufweist. Ein nur einseitiger Abstand er-
scheint entsprechend nicht zielführend bei unmittelbar zusammenhängenden Bereichen, die 
zukünftig eine Häuserfront zur Erschließungsstraße darstellen werden. 
 

 
Überlagerung von Bestandsbebauungsplan und Änderungsbebauungsplan. 
 

2. Möglichkeit einer Grenzbebauung durch die Baugrenzen. 
Eine Grenzbebauung mit Garagen ist im Bereich der Baugrenzen möglich, Einschränkungen 
zu Nebenanlagen bestehen nicht (z.B. Gartenhäuser). Eine Garage oder ein Gartenhaus 
könnte entsprechend unmittelbar angrenzend an das Grundstück 500/2 erbaut werden. Das 
mögliche Bauvolumen ist dabei erheblich geringer als die bislang auf voller Länge angren-
zende Gärtnerei, sodass von keinen zusätzlichen Belastungen auszugehen ist. 
 

3. Erschließung des Ordnungsbereichs WA1d. 
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Die Erschließung von WA1d ist ausschließlich über die Straße „In den Sechsmorgen“ geplant. 
 

4. Bezugspunkt f. Höhe baulicher Anlagen im Ordnungsbereich WA1d. 
Die Höhe baulicher Anlagen ist mit einer Höhe von 154 m über Normalhöhennull nach einzel-
nen Ordnungsbereichen gegliedert festgesetzt. Daraus ergibt sich bei einer vermessenen 
Höhe von ca. 143 m auf Straßenseite eine Erhabenheit von bis zu 11 m gegenüber dieser. 
Spezielle Regelungen zu Garagen bestehen nicht, sodass allgemein die Landesbauordnung 
mit den in den Eingaben beschriebenen Regelungen gem. §62 (1) Nr. 1 f gilt. Da eine Auf-
schüttung des Geländes hin zum Niveau der Straße vorgesehen ist, ist davon auszugehen, 
dass die Erhabenheit von zulässigen Garagen zukünftig um ca. 1,5 m höhe liegen wird als die 
aktuelle flächige Bebauung mit Gewächshäusern. Aufgrund der existierenden Bestandsbe-
bauung ist dabei nicht von erheblichen Veränderungen bezüglich Belüftung und in geringem 
Maße der Belichtung zu erwarten. 
 

5. Notwendigkeit von Bodengutachten wg. mögl. Kontaminationen. 
Ein Umwelttechnischer Bericht vom 01.10.2020 kommt zu dem Ergebnis, dass keine Nach-
weise von Pflanzenschutzmitteln im gewählten Parameterumfang vorliegen. In einer Boden-
probe werden erhöhte Nickelwerte nachgewiesen, welche jedoch den Prüfwert von 100 mg/kg 
einhalten. Eine relevante Belastung besteht damit grundsätzlich nicht. Das Gutachten wird vor 
der erneuten Offenlage mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es kommt durch die Planung zu keinen unzu-
mutbaren Belastungen der Grundstücke 500/1 und 500/2. Ein Gutachten bezüglich möglicher 
Kontaminationen kommt zu dem Ergebnis, dass diese nicht vorliegen. Das Gutachten wird vor 
der erneuten Offenlage mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Sollten Änderungen der 
Planunterlagen erforderlich werden, werden diese entsprechend eingearbeitet. 
 
Beratungsergebnis: 
 

Einstimmig 
mit 

Stimmen- 
mehrheit 

ja nein Enthaltungen 
laut Beschluss- 

vorschlag 

x      
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III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB 

- keine 
 




